
garie wird die Anordnung der Wiedereinstellung eines 
zu Unrecht Gekündigten, die Entlohnung für die Zeit 
des dadurch erzwungenen Arbeitsausfalls oder der Aus
führung einer niedriger bewerteten Arbeit sowie die 
materielle Verantwortlichkeit des daran schuldigen 
Funktionärs geregelt. Auch hier sind die Rechtsgaran
tien für die Werktätigen gegenüber früher erweitert 
worden. So ist z. B. in Art. 92 die maximale Zeit der 
Zahlung des Durchschnittsverdienstes bei Arbeitsaus
fall infolge ungesetzlicher Kündigung von früher 
20 Tagen auf drei Monate ausgedehnt worden. Ebenso 
sind z. B. die Rechtsgarantien des Werktätigen bei sei
ner Heranziehung zur materiellen Verantwortlichkeit 
gemäß Art. 49 verstärkt worden, denn der Betrieb muß, 
falls der Werktätige nicht seine schriftliche Zustim
mung erklärt, einen entsprechenden Antrag an das zu
ständige Volksgericht stellen/13/.
Die umfassenden Rechte der Gewerkschaften und die 
Teilnahme der Werktätigen an der Leitung der Pro
duktion werden im zwölften Kapitel geregelt. Die Ge
werkschaften werden auf der Grundlage der von ihnen 
angenommenen Statuten tätig und unterliegen nicht der 
Registrierung durch staatliche Organe. Die staatlichen 
Organe und Betriebe sind verpflichtet, die Gewerk
schaften in ihrer Tätigkeit optimal zu unterstützen. Die 
Gewerkschaften vertreten die Interessen der Arbeiter 
und Angestellten auf dem Gebiet der Arbeit und des 
täglichen Lebens. Sie wirken an der Ausarbeitung und 
Erfüllung der Pläne mit, setzen sich für die Einbezie
hung der Werktätigen in die Leitung der Produktion 
ein, arbeiten an der Arbeitsrechtssetzung und der Kon
trolle ihrer Einhaltung mit und leiten die staatliche 
Sozialversicherung. Die Beziehungen zwischen dem 
Fabrik-, Werk- oder Oftskomitee der Gewerkschaft und 
der Leitung der Betriebe werden durch ein entspre
chendes Gesetz der UdSSR gesondert geregelt.
Das dreizehnte Kapitel normiert grundsätzliche Fragen 
der staatlichen Sozialversicherung und die Arten der 
Leistungen. Alle Arbeiter und Angestellten unterliegen 
der obligatorischen staatlichen Sozialversicherung. Ent-

/13/ Vgl. hierzu: N. G. Alexandrow, „Gesetz über die Arbeit“, 
Iswesti.ia vom 18. September 1970 (russ.).

sprechend dem in der Sowjetunion verwirklichten Ver
sorgungsprinzip brauchen die Werktätigen keine Bei
träge zu zahlen. Vielmehr trägt der Staat die Kosten 
und erhebt seinerseits von den Betrieben Beiträge, die 
natürlich nicht vom Lohn abgezogen werden dürfen. 
Die Rentengewährung erfolgt nach den Bestimmungen 
des Unions-Gesetzes über staatliche Renten.
Große Aufmerksamkeit wird in den Grundlagen der 
Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der Ar
beitsgesetzgebung geschenkt. Gemäß Art. 104 obliegt sie 
erstens speziell hierzu bevollmächtigten staatlichen Or
ganen und Inspektionen, die in ihrer Tätigkeit von der 
Leitung der Betriebe, Institutionen oder Organisationen 
und deren übergeordneten Organen unabhängig sind, 
und zweitens den Gewerkschaften sowie ihren techni
schen und rechtlichen Arbeitsinspektionen. Die Sowjets 
und ihre Organe kontrollieren ebenfalls die Einhaltung 
der Gesetzlichkeit auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, 
ebenso . die Ministerien und staatlichen Organe in den 
ihnen unterstellten Betrieben und Einrichtungen. Die 
oberste Aufsicht über die exakte Durchführung der Ar
beitsgesetzgebung übt der Generalstaatsanwalt der 
UdSSR aus.

*
Die Grundlagen der Arbeitsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken umfassen alle grundsätz
lichen Normen des Arbeitsrechts, die in einer die 
Grundlagen des Kommunismus aufbauenden Gesell
schaft notwendig sind, um die Arbeitsverhältnisse der 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit und sozialisti
schen gegenseitigen Hilfe weiter zu festigen. Gleich
zeitig vereinheitlichen sie das geltende Arbeitsrecht für 
alle Arbeiter und Angestellten. Sie tragen aktiv dazu 
bei, die Effektivität der Arbeit weiter zu erhöhen, das 
Schöpfertum der Werktätigen und ihre Arbeitsdisziplin 
zu entwickeln, das Leistungsprinzip vollkommener 
durchzusetzen und so alle Betriebe und Werktätigen 
noch besser zur Meisterung der wissenschaftlich-techni
schen Revolution zu befähigen. Die Grundlagen vermit
teln daher auch vielfältige Anregungen für die Vertie
fung der wissenschaftlichen Konzeption des Arbeits
rechts der DDR, für seine künftige Weiterentwicklung 
und wirksamere Durchsetzung.

Rechtsprechung

Strafrecht

§ 43 StGB.
1. Anliegen des § 43 StGB ist es, unter den dort ge
nannten Voraussetzungen im Interesse einer effektiven 
Bekämpfung wiederholter Straffälligkeit solche Täter 
auch dann mit einer Freiheitsstrafe zur Verantwor
tung zu ziehen, wenn das verletzte Gesetz keine Frei
heitsstrafe androht.
2. Ist der Angeklagte wegen einer anderen Handlung 
zu Freiheitsentzug verurteilt worden und ist diese 
Strafe noch nicht getilgt, so liegen in der Regel die 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 43 StGB vor. 
Davon kann es dann eine Ausnahme geben, wenn z. B. 
zwischen der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe und 
den erneuten Straftaten ein längerer Zeitraum liegt 
und der Täter während dieser Zeit den gesellschaft
lichen Anforderungen an sein Verhalten gerecht ge
worden ist.
Das gilt jedoch nicht, wenn ein Täter auch nach Ver
büßung oder Teilverbüßung einer Freiheitsstrafe keine 
Lehren gezogen, weiterhin die Normen des gesell

schaftlichen Lebens mißachtet hat und nunmehr er
neut mit den Gesetzen in Konflikt gekommen ist.
OG, Urt. vom 13. November 1970 — 3 Zst 21/70.

Der Angeklagte wurde 1967 wegen staatsgefährdender 
Gewaltakte in Tateinheit mit Begünstigung und Hehle
rei zu einem Jahr und fünf Monaten Zuchthaus verur
teilt. Am 12. Juni 1968 wurde ihm Strafaussetzung auf 
Bewährung bewilligt und ihm im Dezember 1969 die 
Reststrafe erlassen. Im gleichen Monat mußte er wegen 
Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und 
wegen Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit zur Be
währung unter Androhung einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten verurteilt werden.
Am 13. Februar 1967 wurde dem Angeklagten für die 
Zeit bis zum 31. Dezember 1967 verboten, das Jugend
klubhaus „F.-H.“ zu betreten. Als er sich danach in den 
Räumen des Klubhauses wiederum flegelhaft benahm 
und andere Gäste provozierte, wurde gegen ihn 1968 
erneut ein Hausverbot ausgesprochen. Er hielt sich je
doch nicht daran und wurde deshalb am 30. Juni 1969 
schriftlich erinnert. Trotzdem begab er sich auch da
nach mehrmals im angetrunkenen Zustand in die


